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Gemeinde Obersulm 
Landkreis Heilbronn 

 

Satzung vom 13. Dezember 2022 über die 8. Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffent-
liche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversor-
gungssatzung – WVS) der Gemeinde Obersulm vom 17. November 2008 

Auf Grund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 
20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13. Dezember 
2022 folgende Satzung beschlossen: 
 
Nachfolgende Paragraphen erhalten die folgende geänderte Fassung: 

 

§ 43 
Verbrauchsgebühren 

(1)  Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemesse-
nen Wassermenge (§ 44) berechnet. Die Verbrauchs-
gebühr beträgt ab 1. Januar 2023 pro Kubikmeter 
3,30 Euro. 

(2)  Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger be-
weglicher Wasserzähler verwendet, beträgt die Ver-
brauchsgebühr ab 1. Januar 2023 pro Kubikmeter 
3,30 Euro. 

 

In-Kraft-Treten 

(1)  Soweit Abgabeansprüche nach dem bisherigen 
Satzungsrecht bereits entstanden sind, gelten an-
stelle dieser Satzung die Satzungsbestimmungen, 
die im Zeitpunkt des Entstehens der Abgabeschuld 
gegolten haben. 

(2) Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.  

 

 

 

Hinweis über die Verletzung von Verfahrens- 

und/oder Formvorschriften  

nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung 

 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg (GemO) oder aufgrund der 
GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jah-
res seit der Bekanntgabe dieser Satzung gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht worden ist: 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. 
 
Ausgefertigt! 
 

Obersulm, den 13. Dezember 2022 

 

 

Björn Steinbach 

Bürgermeister 
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